
Hinweise zur Datenverarbeitung (Information nach Artikel 16 ff. Datenschutz-
Grundverordnung [DS-GVO])   - Erfüllung der Pass- bzw. Ausweispflicht- 
 
Diese Informationen und Hinweise gelten für die Datenverarbeitung Ihrer personenbezogenen Da-
ten durch:  

Verantwortlicher: Landeshauptstadt Magdeburg - Der Oberbürgermeister – 39090 Magdeburg. 

Amt/Fachbereich/Eigenbetrieb: Fachbereich BürgerService und Ordnungsamt 
Sitz: Bei der Hauptwache 4, 39104 Magdeburg 
www.magdeburg.de  
E-Mail-Adresse: Datenschuz-FB32@oa. Magdeburg.de 
 
Datenschutzbeauftragter 

Die behördliche Datenschutzbeauftragte Annika Querengässer-Bahr ist unter: Landes-
hauptstadt Magdeburg; Datenschutzbeauftragte; 39090 Magdeburg oder per E-Mail unter: 
Datenschutzbeauftragter@stadt.magdeburg.de oder Tel.: +49 391 540-24 68 zu erreichen. 
 
Zweck und Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung 

Die Erhebung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt für bzw. zur:  
Erfüllung der Passpass- bzw. Ausweispflicht nach § 1 Absatz 2 Passgesetzes (PassG) 
in Verbindung § 7 Passverordnung  
Deutsche im Sinne des Artikels 116 Abs. 1 des Grundgesetzes, die aus dem Geltungsbe-
reich dieses Gesetzes aus- oder in ihn einreisen, sind verpflichtet, einen gültigen Pass 
mitzuführen und sich damit über ihre Person auszuweisen.  
Die Passpflicht nach dem Passgesetz (PassG) erfüllt, wer einen gültigen Pass im Sinne 
des § 1 Absatz 2 des PassG besitzt, ihn auf Verlangen vorlegt und den Lichtbildabgleich 
ermöglicht. Die Passpflicht kann darüber hinaus auch erfüllt werden durch die nach § 7 der 
Passverordnung zugelassenen Ausweise als Passersatz. 
 
Die Verarbeitung Ihrer Daten erfolgt aufgrund Ihrer Einwilligung bzw. der folgenden 
Rechtsgrundlage:  
Die Passbehörde verarbeitet nach Art. 6 Abs. 1 Buchst. e, Abs. 2 und Abs. 3 Buchst. b 
sowie Art. 9 Abs. 2 Buchst. g Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) i.V.m. § 22 Abs. 1 
PassG personenbezogene Daten der Passinhaber und speichert diese im Passregister 
zum Zwecke der Ausstellung der Pässe, der Feststellung ihrer Echtheit, zur Identitätsfest-
stellung des Pass-/Ausweisinhabers und zur Durchführung des PassG. 
Die Passbehörde verarbeitet nach Art. 9 Abs. 2 Unterabsatz 1 Buchst. g DS-GVO in Ver-
bindung mit § 4 PassG das Lichtbild sowie die Fingerabdrücke der betroffenen Person. 
Diese Daten werden bei der passpflichtigen Person erhoben und zur Herstellung des Do-
kuments sowie auf dem elektronischen Speicher- und Verarbeitungsmedium des Doku-
ments verarbeitet. Die Verarbeitung der Fingerabdrücke sowie der in § 4 Abs. 3 PassG 
genannten Daten erfolgt auf dem elektronischen Speicher- und Verarbeitungsmedium des 
Passes. 
 
Speicherdauer  

Personenbezogene Daten im Passregister sind mindestens bis zur Ausstellung eines neu-
en Passes, höchstens jedoch bis zu fünf Jahre nach dem Ablauf der Gültigkeit des Pas-
ses, auf den sie sich beziehen, zu speichern und dann zu löschen.  
Für die Passbehörde bei der Wahrnehmung konsularischer Aufgaben beträgt die Frist 30 
Jahre. 
 
Empfänger der personenbezogenen Daten 

- in den Bearbeitungsprozess einbezogene Verwaltungsstrukturen innerhalb der Land-
hauptstadt Magdeburg 



Eine Übermittlung der Daten an Dritte erfolgt grundsätzlich nur im Rahmen der gesetzli-
chen Vorschriften und rechtlichen Verpflichtungen.  
 
Personenbezogene Daten des Passinhabers werden an den Passhersteller zum Zweck 
der Herstellung des Passes übermittelt.  
 
Die Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten aus dem Pass oder mit Hilfe 
des Passes dürfen ausschließlich erfolgen durch Behörden, die zur Identitätsfeststellung 
berechtigt sind sowie durch andere öffentliche und nichtöffentliche Stellen zur Erfüllung der 
ihnen gesetzlich übertragenen Aufgaben und Berechtigungen. 
 
Die Passbehörde darf nach Maßgabe des PaßG an andere öffentliche Stellen aus dem 
Passregister Daten übermitteln, soweit dies zur Erfüllung in der Zuständigkeit des Emp-
fängers liegender Aufgaben erforderlich ist.  
 
 
Recht auf Auskunft 
 
Gemäß Art. 15 DSGVO haben Sie ein Recht auf Auskunft des Verantwortlichen, ob Sie betreffen-
de personenbezogenen Daten verarbeitet werden. Ist dies der Fall, so haben Sie ein Recht auf 
Auskunft über diese Daten und Information zu den Verarbeitungszwecken; die Kategorien perso-
nenbezogener Daten, die verarbeitet werden; die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, 
gegenüber denen Ihre personenbezogenen Daten offengelegt worden sind oder werden; falls mög-
lich die geplante Speicherdauer bzw. die Kriterien für die Festlegung der Dauer.    

Recht auf Berichtigung 
 
Sie haben nach Art. 16 DSGVO das Recht, unverzüglich die Berichtigung fehlerhafter Sie betref-
fender personenbezogener Daten zu verlangen. 

 

Recht auf Löschung 
 
Sie haben nach Art. 17 DSGVO das Recht, die Löschung Sie betreffender personenbezogener 
Daten zu verlangen, sofern die Voraussetzungen erfüllt sind und keine Ausschlussgründe (Art. 17 
Abs. 3 DSGVO) vorliegen.   
 

Beschwerderecht 
 
Nach Art. 77 Abs. 1 DSGVO haben Sie das Recht, Beschwerde gegen die Verarbeitung Ihrer per-
sonenbezogenen Daten bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde zu erheben, wenn Sie der Ansicht 
sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen die Daten-
schutzgrundverordnung verstößt.  
Den Landesbeauftragten für den Datenschutz in Sachsen-Anhalt erreichen Sie unter Postfach 
1947, 39009 Magdeburg; Sitz: Leiterstraße 9 in 39104 Magdeburg.  
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